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NORD
Bebauungsplan "Am Bechhofer Weg 
südlich der Gunzenhausener Straße" 

Plangröße: 1,795x 0,594 m

VORENTWURF

ÜBERSICHTSPLAN

Gemeinde : Markt Bechhofen
Gemarkung: Birkach
Landkreis: Ansbach
Regierungsbezirk: Mittelfranken

VERFAHRENSVERMERKE:

1. Der Marktgemeinderat Bechhofen hat in seiner Sitzung am 09.07.2025 die Aufstellung des Bebauungsplanes 
    "Am Bechhofer Weg südlich der Gunzenhausener Straße" beschlossen. 
    Der Aufstellungsbeschluss wurde am 14.07.2025 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher  Darlegung und Anhörung 
    für den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 01.12.2025  hat in der Zeit vom ...................
    bis................... stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
    für den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 01.12.2025 hat in der Zeit vom .................
    bis .......................... stattgefunden. 

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes "Am Bechhofer Weg südlich der Gunzenhausener Straße" in der 
    Fassung vom .................... wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
    in der Zeit  vom  ............... bis  ................... beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungplanes in der Fassung vom .....................wurde mit der  Begründung
    gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ..................... bis ..................... öffentlich ausgelegt.

6. Der Marktgemeinderat Bechhofen hat mit Beschluss vom  ..................  den Bebauungsplan "Am Bechhofer Weg 
    südlich der Gunzenhausener Straße" gemäß  § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ................... als Satzung     
    beschlossen.

    ........................................................., den ..................................
    Bechhofen
                         
    .....................................................................................................  (Siegel)
    Sven Waidmann, 
    Erster Bürgermeister         

7. Ausgefertigt:
   
    ........................................................., den ..................................
     Bechhofen

    .....................................................................................................  (Siegel)
    Sven Waidmann, 
    Erster Bürgermeister                                                                                 

8. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan "Am Bechhofer Weg südlich der Gunzenhausener Straße" wurde 
    am .............................gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekanntgemacht. Der Bebauungsplan ist 
    damit in Kraft getreten.
                                           

    ........................................................., den ..................................
    Bechhofen

    .....................................................................................................  (Siegel)
    Sven Waidmann, 
    Erster Bürgermeister                                             

4. VERKEHRSFLÄCHEN 

Gebäudehöhe als Höchstgrenze,

Baugrenze

Zahl der Vollgeschosse für Sondergebiet als Höchstmaß,

abweichende Bauweise für SO /
offene Bauweise für MI

Grundflächenzahl SO

3. BAUWEISE, BAULINIE, BAUGRENZEN

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

GH 

NUTZUNGSSCHABLONE

8. SONSTIGE PLANZEICHEN

(§ 9 (1) Nr. 11 und Abs. 6  BauGB):

über der Fertigfußbodenhöhe (FFB)

(§ 9 (1) NR. 1 BauGB + §§ 16-21 a BauNVO):

GH 8,00 m ü. FFB hier z.B. max. 8,00 m

(§ 9 (1) NR. 2 BauGB + §§ 22-23 BauNVO):

(§ 9 (1) NR. 1 BauGB + §§ 1-15 BauNVO):

 8,00 m 

0 - 8°

Beispiel:

Gebäudehöhe max. Wandhöhe max. 

Bauweise

Bedeutung:

Dachform

Grundflächenzahl
(GRZ)

Dachneigung

Zahl der Voll-
geschosse

LEGENDE:

a / o

0,8

I

a

0,8

I

SO
Einzelhandel

FD/PD

Art der baulichen Nutzung

Geschossflächenzahl
(GFZ)

Pflanzgebot für Einzelbäume  - pfg 1

6. FLÄCHEN + MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE + ZUR 
    ENTWICKLUNG VON NATUR + LANDSCHAFT (§ 9 (1) Nr. 20, Nr. 25 und Abs. 6 BauGB):

Flächen mit Pflanzgebot  - pfg 2 / pfg 3

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des

Bebauungsplanes (§ 9 (7) BauGB)

7. PLANZEICHEN FÜR FESTSETZUNGEN

zulässige Verkaufsflächen zulässige Verkaufsflächen

best. Grundstücksgrenzen
best. Grundstücksgrenzen

geplante Grundstücksgrenzen
(nicht rechtsverbindlich)

Verkehrsflächen

öffentlicher Geh- / Radwegfläche

mit der Zweckbestimmung großflächiger Einzelhandel
maximale Verkaufsfläche wird als Höchstmaß wie folgt festgesetzt:
für Lebensmittelmarkt 1.200 m²
für Getränkemarkt    800 m²
für Backshop mit Cafébereich    200 m²

Sondergebiet Einzelhandel (§ 11 BauNVO)

Zeichnerische Festsetzungen und Festsetzungen durch Planzeichen

(§ 9 (1) Nr. 4 + Nr. 22 BauGB)

SO

Massstab 1: 10.000

VerkehrsgrünV

"Der Markt Bechhofen erlässt aufgrund der §§ 1 Abs. 3, 2, Abs. 1, 9, 10 und 30 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 / 08.10.2022 (BGBl. I S. 1726) und des Art. 81 Abs.2 der Bayer. 
Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.09.2018 (GVBl. Seite 588) in Verbindung mit 
Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 / 
23.12.2022 (GVBl. Seite 704) folgende 

                                                             S a t z u n g
für den Bebauungsplan des Marktes Bechhofen "Am Bechhofer Weg südlich der Gunzenhausener Straße"

§1 (1) Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt der vom Planungsbüro Manfred Jahnke,
                   Pfedelbach ausgearbeitete Plan vom ................ der zusammen mit diesem Textteil 
        den Bebauungsplan bildet.

(2) Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches ergibt sich aus dem Plan. 
 
§2 (1) Dieser Bebauungsplan tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB mit dem Tage der Bekanntmachung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten alle früheren städtebaulichen Festsetzungen, welche diesem Bebauungsplan ent-  
      oder widersprechen, außer Kraft.

Bestehende Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen

5. PLANZEICHEN FÜR FESTSETZUNGEN

unterirdische Entwässerungsleitungen

(§ 9 (1) Nr. 13 und Abs. 6  BauGB):

Straßenbegrenzungslinie

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze, Zufahrten, Fahrspuren, 
Fusswege,  überdachte Abstellmöglichkeiten für Einkaufswagen, 
Fahrradständer und Müllcontainer.

Anbauverbotszone für Stellplätze 12 m vom Straßenrand

Kataster Bezirk

Mischgebiet (§ 6 BauNVO)MI

Grundflächenzahl MI0,6

Zahl der Vollgeschosse für Mischgebiet als Höchstmaß,II

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Flachdach, Pultdach
0 - 8° / 20°

hier mit einem Neigungswinkel von
0°- 8° (Art. 81 (1) 1 BayBO)

 FD / PD

Innerhalb des grün eingefassten Bereichs beträgt der maßgebliche 
Außenlärmpegel La ≥ 61 DB. in diesem Bereich ist für Wohnnutzungen
der Nachweis einer ausreichenden Schalldämmung der Außenbauteile
nach DIN 4109-1:2018-01 erforderlich. 
(Bericht Nr. 225074/2 vom 18.08.2025)

7. WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT, DEN 
HOCHWASSERSCHUTZ UND DIE REGELUNG DES WASSERABLUSSES:

(§ 9 (1) Nr. 14, Nr. 16 + Nr. 20 BauGB):

Versickerungsmulden 

RÜB Unterhaltsfläche

Überfahrtsrecht des Markt Bechhofen

Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen    (§ 9 (1) Nr. 21 + (6) Bau GB), 
hier: Leitungsrechte zur Abwasserversorgung

Standort für Müllbehälter SOMüll

Grundwasser
Sollte im Zuge der Baumaßnahme Grundwasser erschlossen werden, so sind die Bauarbeiten unverzüglich 
einzustellen und das WWA Ansbach zu benachrichtigen.                 

Baugrund
Über den Baugrund, das Grundwasser, die Gründungs- und Versickerungsmöglichkeiten ist ein 
Baugrundgutachten erstellt worden. 

Bodenschutz
Behandlung des Oberbodens (Mutterboden)
Um die natürlichen Bodenverhältnisse zu bewahren sind Bodenverdichtungen in den nicht zur Bebauung 
vorgesehenen Grundstücksflächen zu vermeiden.
Oberboden der im Zuge der Baumaßnahme ausgehoben werden muss, ist, sofern er wieder eingebaut wird, in 
Mieten zwischen zu lagern und schonend zu behandeln. Nicht wieder einzubauender Oberboden ist einer 
sinnvollen Verwendung zu zuführen. 

Bauwege und -straßen
Zufahrten wie Bauwege und -straßen während der Bauzeiten sind nach Möglichkeit dort anzulegen, wo ohnehin 
die befestigten Freiflächen entstehen um unnötige Bodenverdichtungen zu vermeiden. Vor Errichtung eines 
solchen Weges ist der Oberboden abzuschieben und entsprechend zu lagern. Beim Rückbau einer  solchen 
Zufahrt ist der ursprüngliche Zustand (unter Umständen ist eine Auflockerung des Untergrundes notwendig) 
wieder herzustellen. 

Belastetes Aushubmaterial, Bauabfälle und -schutt
Sollte während der Bauarbeiten auffälliges oder offensichtlich belastetes Aushubmaterial aufgeschlossen werden 
ist ein entsprechend qualifizierter, unabhängiger Gutachter zu Rate zu ziehen um dieses Material seiner 
gesetzlich vorgeschriebenen Verwertung zu zuführen. 
Bauabfälle und -schutt dürfen keines Falls als Auffüllmaterial für Baugruben oder sonstiger auszugleichender 
Vertiefungen verwendet werden. Sie sind entsprechend der Klassifizierung fachgerecht zu entsorgen. 

Altlasten
Es sind keine Altlasten bekannt. Sollten im Zuge der Bauarbeiten belastete Untergründe aufgeschlossen werden, 
so sind diese entsprechend den gültigen Vorschriften und Richtlinien zu entsorgen.

Freiflächengestaltung
Die unbebauten Flächen sind, sofern sie nicht der inneren Erschließung dienen, von Versiegelung freizuhalten 
und gärtnerisch zu gestalten und zu pflegen. (Art. 81 (1) 5 BayBO)
Im Zuge der Bauantragstellung ist ein Freiflächengestaltungsplan einzureichen, in dem die Vorgaben der 
grünordnerischen Festsetzungen enthalten sind. 

Denkmalschutz/Bodenfunde
Sollten im Zuge von Erdarbeiten archäologische Funde (Scherben, Metallteile, Knochen) oder Befunde(Mauern, 
Gruben, Brandschichten) angetroffen werden, ist das Bayerische Amt für Denkmalpflege, Abt. Boden-
denkmalpflege unverzüglich zu benachrichtigen. 

Art. 8 Abs. 1 DSchG
Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem 
Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer 
des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die 
Anzeige durch einen der Verpflichteten befreit die Übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund 
geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den 
Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 DSchG
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige 
unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder 
die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Versorgungsträger
Versorgungsträger sind rechtzeitig vor Baubeginn zu informieren.

Brandschutz / Löschwasserversorgung
Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass der Entstehung eines 
Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die 
Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind.
Die Flächen für die Feuerwehr sind entsprechend der ,,Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr" zu bemessen, 
zu befestigen, zu kennzeichnen und jederzeit freizuhalten.
Die zu bereitstellende Löschwassermenge ist in den technischen Regeln des DVGW Arbeitsblatt W 405 Februar 
2008 geregelt und ist sicherzustellen.
  

II. Örtliche Bauvorschriften (Art. 81 BayBO)

1. Rechtsgrundlagen der Örtlichen Bauvorschriften
Rechtsgrundlagen der Örtlichen Bauvorschriften
Bayerische Bauordnung BayBO in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Juli 2017 / 25. Mai 2021

1.1 Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen
(Art. 81 (1) 1 BayBO)

1.1.1 Fassadengestaltung
Die Außenwände sind als verputzte Mauerflächen oder gleichwertig auszuführen, Fassadenplatten und / 
oder Holzverschalung in Teilbereichen sind zulässig.
Fassadenbegrünung wird empfohlen.

1.1.2 Dachgestaltung
Dachformen und -neigungen
Im Sondergebiet sind Pult- und Flachdächer mit Neigungen von 0° - 8° zulässig, einschl. Anbauten und
Nebengebäude.

Im Mischgebiet sind Pult- und Flachdächer mit Neigungen von 0° - 20° zulässig, einschl. Anbauten
und Nebengebäude.

Dacheindeckung
 Dachflächen aus unbeschichteten Metallen wie Kupfer, Zink und Blei sind unzulässig. 

Unzulässig sind Oberflächen, bei denen eine Blendwirkung für die Umgebung zu erwarten ist. 

Dachaufbauten und -einschnitte
Betriebstechnisch bedingte Dachaufbauten der haustechnischen Anlagen sind bis zu max.1,00m über 
OK. Dach zulässig. 

Gemäß Art. 44a BayBO ist sicherzustellen, dass Anlagen in angemessener Auslegung zur Erzeugung 
von Strom aus solarer Strahlungsenergie auf den hierfür geeigneten Dachflächen errichtet und 
betrieben werden. Es sind aufgeständerte Module bei Flachdächern bis zu 1,00 m Höhe über die 
Dachhaut zulässig. 

Es wird empfohlen die Haupt-Dachflächen als Gründach auszuführen. Das Gründach ist mind. in der 
Qualität extensives Gründach (Aufbaustärke 8 cm) herzustellen. Zusätzlich sind Solarthermieanlagen 
zulässig. 

1.2 Werbeanlagen
(Art. 81 (1) 2 BayBO)

Werbeanlagen müssen so gestaltet sein, dass eine längere Blickablenkung des Fahrzeugführers nach 
aller Erfahrung ausgeschlossen ist. Insbesondere dürfen Werbeanlagen nicht überdimensioniert und 
(falls beleuchtet) blendfrei gestaltet sein. 
Werbeanlagen an Gebäuden dürfen je Gebäudeseite und Betreiber 40 m² nicht überschreiten.
Bei Werbepylonen darf es sich nicht um Prismenwendeanlagen, Lauflichtbänder, Rollbänder oder 
Filmwände handeln. Insbesondere muss auch hier die Werbung blendfrei und nicht beweglich
gestaltet sein. Die Beleuchtung der Werbeanlagen ist zeitlich begrenzt. Sie darf nur im Zeitraum einer
Stunde vor den Öffnungszeiten bis einer Stunde nach den Öffnungszeiten betrieben werden. 
Freistehende Werbepylone, Werbeschilder und Werbefahnen dürfen eine Höhe von 12 m über 
geplantem Gelände nicht überschreiten. Sie sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässig. 
Die amtliche Beschilderung sowie die nötigen Sichtverhältnisse (Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs) dürfen durch Werbeanlagen nicht beeinträchtigt werden.

I. Planungsrechtliche Festsetzungen

Planungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 BauGB i.V.m. der BauNVO als Ergänzung der Planzeichnung. 
Planungsrechtlich festgesetzt wird:

1. Art und Maß der baulichen Nutzung
(§9(1)1 BauGB und §§ 1-21a BauNVO)

Entsprechend der Nutzungsschablone im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans gelten die Planeinschriebe 
als festgesetzt:

1.1 Art der baulichen Nutzung
(§9(1)1 BauGB und §§1-15 BauNVO)

 SO Sondergebiet Einzelhandel nach § 11 Abs. 3 BauNVO
MI Mischgebiet nach § 6 BauNVO, nicht zulässig sind Vergnügungsstätten.

1.2 Maß der baulichen Nutzung
(§9(1) BauGB und §§16-21a BauNVO)

Sondergebiet:
Grundflächenzahl GRZ (§§16 (2)1 und 19 BauNVO)

              Zur Ermittlung der Grundflächenzahl ist die tatsächliche Baugrundstücksgröße maßgebend.
              Die Grundflächenzahl mit 0,8 festgesetzt.

              Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß (§§ 16 (2) 3 und 20 BauNVO)                        
              Die Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß wird auf ein Vollgeschoss beschränkt. 

              Die Gebäudehöhe (GH) als maximal zulässige Höhe bemisst sich von der tatsächlichen 
Fertigfußbodenhöhe bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Oberkante der Dachhaut.
Die Gebäudehöhe wird mit max. 8,00 m festgesetzt.

Verkaufsflächen
Die maximale Verkaufsfläche wird als Höchstmaß wie folgt festgesetzt:
für Lebensmittelmarkt 1.200 m²
für Getränkemarkt      800 m²
für Backshop mit Cafébereich    200 m²
Der Nonfood-Anteil des Verbrauchermarktes darf 10% der Verkaufsnutzfläche nicht überschreiten.
Lebensmittelmarkt, Getränkemarkt und Backshop mit Cafébereich sind jeweils als baulich selbstständige 
Betriebe (Eingang, Sozialräume und Anlieferung) zu betreiben. 

Mischgebiet:
gemäß § 1 Abs. 4, 5, 6 und § 6 BauNVO

1. Ausgeschlossene Nutzungen im Sinne des § 6 Abs. 2 BauNVO (Allgemein zulässige 
Nutzungen)
Im festgesetzten Mischgebiet sind folgende an sich allgemein zulässige Nutzungen ausgeschlossen:
- 1.1 Läden im Sinne des § 6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO, auch wenn sie der Versorgung des Gebiets 

dienen.
- 1.2 Schank- und Speisewirtschaften im Sinne des § 6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO.
- 1.3 Sonstige Gewerbebetriebe im Sinne des § 6 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO,

mit Ausnahme der folgenden Nutzungen, welche allgemein zulässig sind: 
- Anlagen für gesundheitliche und sportliche Zwecke (z. B. Fitnessstudios, 

Einrichtungen für medizinische Anwendungen: z. B. Praxen für Physiotherapie, 
Ergotherapie, Logopädie, Heilpraktiker o.ä.)

2. Ausgeschlossene Ausnahmen im Sinne des § 6 Abs. 3 BauNVO (ausnahmsweise 
zulässige Nutzungen)
Im festgesetzten Mischgebiet sind folgende, an sich ausnahmsweise zulässige Nutzungen, 
ausgeschlossen:
- 2.1 Tankstellen-Waschcenter (§ 6 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO).
- 2.2 Gartenbaubetriebe (§ 6 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO).

3. Schutz des angrenzenden Reinen Wohngebiets (WR)
Die Festsetzungen unter Punkt 1 und 2 dienen insbesondere auch dem Schutz des angrenzenden 
Reinen Wohngebiets vor zusätzlichen Emissionen und Störungen. 
Die städtebauliche Erforderlichkeit dieser Einschränkungen ergibt sich aus der Notwendigkeit, 
Nutzungskonflikte an der Gebietsgrenze durch eine stärker wohnorientierte Ausrichtung des Plangebiets 
MI zu minimieren.

Grundflächenzahl GRZ (§§16 (2)1 und 19 BauNVO)
              Zur Ermittlung der Grundflächenzahl ist die tatsächliche Baugrundstücksgröße maßgebend.
              Die Grundflächenzahl mit 0,6 festgesetzt.

              Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß (§§ 16 (2) 3 und 20 BauNVO)
              Die Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß wird auf zwei Vollgeschosse beschränkt. 

              Die Gebäudehöhe (GH) als maximal zulässige Höhe bemisst sich von der tatsächlichen 
Fertigfußbodenhöhe bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Oberkante der Dachhaut.
Die Gebäudehöhe wird mit max. 8,00 m festgesetzt.

 
2. Höhenlage der Hauptgebäude

((§9(1)2 BauGB)
Sondergebiet:
Die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) wird entsprechend des Planeinschriebes im zeichnerischen Teil 
des B-Plans festgesetzt und bemisst sich in Meter ü. NHN.
Die EFH darf max. 50 cm davon abweichen. 

Mischgebiet:
Die Gebäudehöhe wird gemessen ab der bestehenden Geländeoberfläche im geometrischen Mittelpunkt 
der Gebäudefläche. Bei geneigtem Gelände kann alternativ das arithmetische Mittel der Geländehöhen 
an den Gebäudeecken herangezogen werden. Die maximale Höhe beträgt 8,00 m bis zur Oberkante 
des Dachfirstes bzw. der Attika.

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen sowie die Stellung der 
baulichen Anlagen
(§9(1)2 BauGB i.V.m.§ 22 und 23 BauNVO)

3.1 Bauweise
(§9(1)2 BauGB i.V.m.§ 22 BauNVO)
Sondergebiet:
Entsprechend des Planeinschriebes in der Nutzungsschablone im zeichnerischen Teil des 
Bebauungsplans gilt die abweichende Bauweise. Gebäude bis max. 95,00 m Länge sind zulässig.
Mischgebiet:
Entsprechend des Planeinschriebes in der Nutzungsschablone im zeichnerischen Teil des 
Bebauungsplans gilt die offene Bauweise. 

3.2 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen
(§9(1)2 BauGB i.V.m. §23 BauNVO)
Sondergebiet:
Im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans sind die überbaubaren und nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen durch Baugrenzen festgesetzt. 
In den nichtüberbaubaren Grundstücksflächen sind überdachte Abstellmöglichkeiten für Einkaufswagen, 
Fahrradständer, Werbeanlagen, Stellplätze, haustechnische Anlagen, E-Ladesäulen und Müllcontainer 
zulässig.    

 
4. Flächen für Stellplätze und ihre Einfahrten

(§9(1)4 BauGB)

Sondergebiet / Mischgebiet:
Für die Nutzungen sind mindestens soviel Stellplätze zu errichten, wie es die Garagen- und Stell-
platzsatzung- GaStellS des Markt Bechhofen bzw. die Garagenstellplatzverordnung (GaStellV) der 
BayBO vorsieht. 
Es sind mind. 2 behindertengerechte Stellplätze  im SO anzulegen.

 
5. Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind und deren Nutzung

(§9(1)10 BauGB)
Sondergebiet:
Folgende Nutzungen sind zulässig:                    
- Stellplätze
- Fahrspuren
- Beleuchtungseinrichtungen für die Stellplätze mit ihren Zufahrten sofern keine 

Beeinträchtigungen für die Sicherheit des Verkehrs (wie z. B.: Blendwirkungen) 
sowie der angrenzenden Wohnbebauung zu erwarten sind. 

- Das Pflanzen und Erhalten von Bäumen
- Werbeanlagen, Fahrradständer, EKW-Boxen, E-Ladesäulen und Müllcontainer.
Werbeanlagen sind im Bauantrag detailiert darzustellen und mit der Gemeinde abzustimmen.            

6. Grundstückszufahrten
(§9(1)4 und 11 BauGB)
Das Gebiet wird über zwei Zufahrten an der Gunzenhausener Straße erschlossen. Zur Erschließung des

 Mischgebietes wird der, sich an des Wohngebiet anschließende Wirtschaftsweg, teilweise auf eine 
Breite von ca. 5,50 m ausgebaut. 
Der Verbrauchermarkt wir über die ST 2220 erschlossen.

.
7. Führung von Versorgungsanlagen und -leitungen

(§9(1)13 BauGB)
Versorgungsanlagen und -leitungen sind unterirdisch zu führen. 

8. Flächen für die Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung und Versickerung 
von Niederschlagswasser
(§9(1)14 BauGB)
Das anfallende Schmutzwasser wird an das bestehende Abwassersystem angeschlossen. 
Zur Reduzierung des Regenwasserabflusses und der Versickerung des Regenwassers werden eine 
extensive Begrünung der Dachflächen und Versickerungsflächen (siehe Planteil) empfohlen. Auf eine 
möglichst geringe Befestigung der Freiflächen ist zu achten. Bodenversiegelungen sind nur in dem 
Umfang zulässig, wie es eine einwandfreie Benutzung der Verkehrsflächen erfordert und andere 
Rechtsvorschiften dem nicht entgegenstehen, wobei im Sinne des Bodenschutzes wasserdurchlässigen 
Befestigungen der Vorrang einzuräumen ist. 
Das anfallende Regenwasser ist, sofern technisch möglich, vollständig auf dem Grundstück zu 
versickern. Notüberläufe sind zulässig. 
Der geotechnische Bericht zur Versickerung des Untergrundes ist Anlage 3 und Bestandteil der 
Begründung.

9. Anlagen für die Erzeugung von Strom 
(§9(1)23 b BauGB)
Anlagen für die Erzeugung von Strom (Photovoltaik) sind zu errichten. 
Siehe örtliche Bauvorschriften  II - Pkt. 1.1.2

10. Immissionsschutz                      
Verkehrsgeräusche
I. Aufgrund der Verkehrsgeräuschbelastung durch die Gunzenhausener Straße (St 2020) sind
in dem in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereich des MI-Gebietes bei der Errichtung
und wesentlichen Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen die
Anforderungen an den passiven Schallschutz gegen Außenlärm gemäß der DIN 4109-
1:2018-01 entsprechend den Regelungen unter Punkt A 5.2 der Bayerischen Technischen
Baubestimmungen vom Februar 2025 einzuhalten.
Zur Bemessung der erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R´w,ges der
Außenbauteile von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen nach DIN 4109-1:2018-01 sind in
der schalltechnischen Untersuchung Bericht Nr. 225074 / 2 vom 18.08.2025 des Ingenieurbüros
Greiner die zu erwartenden maßgeblichen Außenlärmpegel innerhalb des MI-Gebietes
dargestellt.
In dem übrigen nicht markierten Bereich des MI-Gebietes ist gemäß DIN 4109-1:2018-01
eine Gesamtschalldämmung R´w,ges der Außenbauteile von mindestens 30 dB einzuhalten.
II. Innerhalb des MI-Gebietes ist der Einbau von schallgedämmten fensterunabhängigen 
Belüftungseinrichtungen
für Schlaf- und Kinderzimmer vorzusehen, bei denen aufgrund der
Verkehrsgeräusche ein nächtlicher Beurteilungspegel von 49 dB(A) an zum Lüften notwendigen
Fenstern überschritten wird. Die nächtlichen Beurteilungspegel sind in der o.g.
Untersuchung dargestellt. Nach Möglichkeit sind die zum Lüften notwendigen Fenster von
Schlaf- und Kinderzimmern nicht an straßenzugewandten Nordfassaden mit der höchsten
Geräuschbelastung zu situieren.

H i n w e i s e

Immissionsschutz
Die Verträglichkeit des Lebensmittel- und Getränkemarktes mit Backshop in Bezug auf die angrenzende
schutzbedürftige Bebauung wurde entsprechend den Anforderungen der TA Lärm in der schalltechnischen 
Untersuchung Bericht Nr. 225074 / 2 vom 18.08.2025 des Ingenieurbüros Greiner nachgewiesen.
Die in der Untersuchung unter Punkt 3.7 genannten Schallschutzmaßnahmen (u.a. Beschränkungen in der 
nächtlichen Warenanlieferung, Begrenzung der Geräuschabstrahlung von haustechnischen Anlagen) sind im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu beachten.
Sofern sich im Zuge des Genehmigungsverfahrens maßgebliche Änderungen in der Planung und den 
Betriebsabläufen des Marktes ergeben, ist die erneute schalltechnische Prüfung nach TA Lärm erforderlich.

1.3 Gestaltung und Nutzung der unbebauten Flächen
Art. 81 (1) 5 BayBO)

Unbebaute Flächen sind, sofern sie nicht als Stellplätze oder Fahrspuren genutzt werden, gärtnerisch 
anzulegen und zu unterhalten. Es wird empfohlen Stellplätze in engfugigem Pflaster, Zufahrten und 
Fahrspuren in Asphalt herzustellen.

1.4 Niederspannungsfreileitungen

Niederspannungsfreileitungen sind zu vermeiden. Best. Leitungen sind davon ausgenommen.

1.5 Abstellplätze für Fahrräder
(Art. 81 (1) 4 BayBO)

Es sind bis zur Inbetriebnahme der Verkaufstätte ausreichend Abstellmöglichkeiten für Fahrräder in 
geeigneter Beschaffenheit herzustellen und dauerhaft zu unterhalten.

1.6 Aufschüttungen / Abgrabungen / Stützwände 
Art. 81 (1) 5 BayBO)

Aufschüttungen / Abgrabungen und erforderliche Stützwände sind kenntnisgabepflichtig und in den 
Bauvorlagen darzustellen. Stützwände sind gemäß den gesetzlichen Vorgaben gegen Absturz zu 
sichern.

1.7 Einfriedungen
Art. 81 (1) 5 BayBO)

Einfriedungen sind als Drahtzäune in silbergrauen Farben bis 1,20 m über Gelände zulässig. 
Neben Drahtzäunen sind nur Metallzäune aus filigranen Metallstäben zulässig. Es sind nur punktuelle
Fundamente zulässig.

1.8 Abstandsflächen, Abstände
Art. 6 (5) BayBO)
Sondergebiet:
Es gelten die Abstandsflächen für Gewerbe- und Industriegebiete mit einer Tiefe der Abstandsfläche von
0,2 H, mindestens 3,0m.  
Mischgebiet:
Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 0,4 H.                      

1.9 Ordnungswidrigkeiten 
(Art. 79 BayBO)

Ordnungswidrig im Sinne von Art. 79 BayBO handelt, wer vorsätzlich und/oder fahrlässig den örtlichen 
Bauvorschriften sowie den grünordnerischen Festsetzungen zuwiderhandelt.

III. Grünordnerische Maßnahmen

1. Planungsrechtliche Festsetzungen 

1.1 Flächen für das Anpflanzen und Bindungen für den Erhalt von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25 a, b BauGB)

Allgemein:
Die zu pflanzenden Bäume sind gemäß DIN 18919 und 18920 zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die 
Grenzabstände sind einzuhalten.
Von den im zeichnerischen Teil dargestellten Baumstandorten kann im Zuge der detaillierten 
Freiflächenplanung bis zu 3,0 m abgewichen werden, sofern das übergeordnete Gestaltungsprinzip nicht 
aufgegeben wird. 

Nadelgehölze sind nicht zulässig

Es sind standortgerechte, heimische Laubbäume gemäß Artenliste zu pflanzen.

1.2 Pflanzgebote

Pflanzung von Laubbäumen (pfg1)

An den im Plan dargestellten Stellen sind hochstämmige Laubbäume zu pflanzen. Die Pflanzstandorte 
können dabei von der Plandarstellung entsprechend der Erschließungsplanung bis zu 3 m abweichen. 
Für die Baumpflanzungen gilt folgende Mindestqualität: Hochstamm großkronig, 3 x verpflanzt mit 
Ballen; STU 16-18.

Die Baumstandorte sind, sofern sie innerhalb befestigter Flächen liegen, mit einer Grünfläche 
/Baumscheibe von mindestens 5 qm auszustatten, ein ausreichender durchwurzelbarer Raum ist 
sicherzustellen. Die DIN 18916 ist zu beachten. 

Pflanzung von Heistern, Sträuchern und Bodendecker (pfg2) (pfg3)

Flächen mit Pflanzgeboten pfg2 / pfg3 sind von jeglicher Bebauung und Versiegelung freizuhalten.

Auf den im Plan gekennzeichneten Flächen pfg2/pfg3 sind Heister / Sträucher /Bodendecker gem. 
Artenliste zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Die DIN18916 ist zu beachten. Abgängige Gehölze 
sind zu ersetzen. Die Pflanzenauswahl ist auf Arten der Pflanzenliste im Anhang begrenzt. Bei 
Sträuchern ist mindestens 1 Strauch /2,0 m² zu pflanzen.

Ansaaten 

Ansaaten für Flächen ohne Pflanzgebot sind mit heimischem Saatgut auszuführen und zu unterhalten.
1.3 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)

Rückhaltung von Oberflächenwasser 
Die Anlage von Brauchwasserzisternen wird empfohlen.

            
Umweltschonende Außenbeleuchtung 
Bei der Auswahl der Beleuchtung ist die Dimensionierung in Höhe und Anzahl der Leuchten sowie bei 
der Wahl des Leuchtmittels zu berücksichtigen, dass eine Störung für Tier- und Pflanzenwelt sowie des 
Wohnumfeldes und des Straßenverkehrs minimiert oder ausgeschlossen wird. Geeignet sind LED mit 
max. 3000 K.  Bei der Verwendung von LED wird warmweiches Licht empfohlen. Des Weiteren sind 
Leuchten zu verwenden, die abgeschirmt sind und nur gewünschte Bereiche erhellen. Die zulässige
Lichtpunkthöhe der Außenbeleuchtung beträgt 8,0 m über geplantem Gelände. Die Beleuchtung der 
Außenanlagen ist zeitlich begrenzt. Sie darf nur im Zeitraum eine Stunde vor den Öffnungszeiten bis
einer Stunde nach den Öffnungszeiten betrieben werden. 

Ausgleichsflächenberechnung
Der Kompensationsbedarf für den Eingriff (ca. 0,85 ha) wird gemäß dem Leitfaden ,,Bauen im Einklang 
mit Natur und Landschaft" (BAYSTMLU 2003) ermittelt:

Es ergibt sich daraus für das Untersuchungsgebiet ein Ausgleichsbedarf von 35.657 WP.

Die Umsetzung und Festlegung der Ausgleichsflächen sind noch und mit der Unteren 
Naturschutzbehörde abzustimmen.

1.4. Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen:

- Eingrünung des Gebietes mit Gehölzflächen und Einzelbäumen 
- Umweltschonende Beleuchtung

2. Anhang

2.1 Artenverwendungsliste

Hochstämme großkronig zu pfg 1
Acer campestre 'Elsrijk' Feldahorn
Acer platanoides Spitzahorn
Acer platan. 'Cleveland' Spitzahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Carpinus betulus 'Lucas' Säulenhainbuche
Celtis australis Zürgelbaum
Quercus cerris Zerreiche
Quercus robur Stieleiche
Quercus petraea Traubeneiche
Tilia cordata Winterlinde
Tilia euchlora Krimlinde
Tilia platyphyllos Sommerlinde
Tilia tomentosa 'Brabant' Silberlinde
Zelkova serrata Green Vase Zellkove

Mindestanforderung bei Pflanzung:Hochstamm 3xv. m.B StU 16-18

Heister und Sträucher zu pfg 2
Acer campestre Feldahorn
Cornus mas Kornelkirsche
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Haselnuß
Crataegus monogyna Weißdorn
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen
Ligustrum vulgare Liguster
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe
Quercus robur Stieleiche
Rosa canina Hundsrose
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball

Mindestanforderung bei Pflanzung: verpflanzte Sträucher, mittlere Triebzahl (je nach Art), 
Höhe 60-100 cm Heister 2xv. 100-125

Bodendeckende Gehölze pfg 3
Symphoricarpos chen. “Hancock” Schneebeere
Potentilla fruticosa Fünffingerstrauch
Stephanandra incisa „crispa“ Niedrige Kranzspiere
Ribes alpinum „Schmidt“ Alpenjohannisbeere
Deutzia gracilis zierliche Deuzie
Wildrosen in Sorten

Mindestanforderung bei Pflanzung: mittlere Triebzahl (je nach Art), Höhe 20-40 cm

Ansaaten 
Ansaaten sind mit artenreichem autochthonem Saatgut herzustellen.
Ein Nachweis über die Herkunft ist zu führen.

Bestandserfassung Schutzgut Arten und Lebensräume 

Bezeichnung / Schutzgüter 
mit geringer Bedeutung 

Fläche (m³) Bewertung 
(WP) 

GRZ / Ein- 
griffsfaktor 

Ausgleichs- 
bedarf (WP) 

Intensiv  
bewirtschaftete Ackerflächen 
Flächenanteil Sondergebiet 

11.190 3 0,80 26.856 

Intensiv  
bewirtschaftete Ackerflächen 
Flächenanteil Mischgebiet 

 3.243 3 0,6  5.837 

Verkehrsbegleitgrün 
Graben, naturfern     414 3 1  1.242 

Zufahren 
Sondergebiet/Mischgebiet     574 3 1  1.722 

Summe 
15.421    35.657 

 


